
„Sachentscheidung 
 
1. In der Sportanlage Coppenrathsweg wird ein zusätzliches Umkleidegebäude errichtet.  
 
2. Die Errichtung des Gebäudes wird von DJK Germania Mauritz 1906 e. V. für die Stadt nach 

den Plänen (Anlage 1 der Vorlage = Anlage 6 der Originalniederschrift) durchgeführt, die 
zwischen dem Sportverein und der Verwaltung abgestimmt worden sind. 

 
3. Die Verwaltung schließt dazu mit DJK Germania Mauritz 1906 e. V. einen Errichtungs- und 

Zuschussvertrag ab. 
 
4. Der gültige Überlassungsvertrag zwischen DJK Germania Mauritz und der Stadt Münster 

wird um das neu zu errichtende Umkleidegebäude ergänzt. 
 
5. Zur Vorbereitung und Begleitung der Maßnahme wird ein projektbezogener Arbeitskreis aus 

Vertretern des Vereins, des Architekturbüros und der Verwaltung installiert. 
 
6. Der Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei der HST 5510.987.1010.X “Bauk.Z. DJK 

Germania Mauritz – Umkleidegebäude” in Höhe von 312.000,-- € wird gem. § 82 Abs. 1 GO 
NW zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch die Haushaltsstelle 5640.940.1050.4 “Baukosten 
Umkleidegebäude Sportanlage Coppenrathsweg”.  

 
Kosten/Folgekosten 
 
Für die Errichtung des Umkleidegebäudes stellt die Stadt Münster insgesamt 312 000,-- € zur 
Verfügung. 
 
Die Folgekosten für Betriebskostenzuschüsse nach den in Münster üblichen Überlassungsver-
trägen betragen jährlich ca. 6.000,00 €.  
 
Finanzierung/Mittelbereitstellung 
 
Unter der Haushaltsstelle 5640.940.1050.4 “Baukosten Umkleidegebäude Sportanlage Coppen-
rathsweg” sind im Haushaltsjahr 2005  266 000,-- € sowie Haushaltsgabereste aus 2004 in Hö-
he von 46 000,-- €, also insgesamt 312 000,-- € als städt. Baumaßnahme veranschlagt. Da die 
Baumaßnahme aber von DJK Germania Mauritz für die Stadt Münster durchgeführt wird, sind 
die veranschlagten Mittel zur HST 5510.987.1010.X zu verlagern.“ 


